
 
 

 

 

 

 



 
 

 

Zertifikat gemäß Artikel 35 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/848 über die ökologische Produktion 
und Kennzeichnung ökologischer Produkte 

 

  I.6 Eine oder mehrere Produktkategorien gemäß Artikel 35 Absatz 7 der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates (EU) 2018/848 und Produktionsmethoden: 

a) Unverarbeitete Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse, einschließlich Saatgut und sonstigem 
Pflanzenvermehrungsmaterial • Produktionsmethode: Ökologische Produktion 

b) Verarbeitete landwirtschaftliche Erzeugnisse, einschließlich Aquakulturerzeugnisse, zur Verwendung als 
Lebensmittel • Produktionsmethode: Produktion ökologischer Erzeugnisse 

II.1 Produktname: • Pilze • Pilzgewürz 

Dieses Dokument wurde gemäß der Verordnung (EU) 2018/848 ausgestellt, um zu bestätigen, dass das 
Wirtschaftssubjekt oder die Gruppe von Wirtschaftssubjekten die Anforderungen der genannten Verordnung erfüllt. 

I.8 Zertifikat gültig ab: 03.12.2025           Zertifikat gültig bis: 03.02.2027 

II.7 Liste der Unterauftragnehmer, die Tätigkeiten für das Wirtschaftssubjekt oder die Gruppe von 
Wirtschaftssubjekten gemäß Artikel 34 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/848 durchführen, bei denen das 
Wirtschaftssubjekt oder die Gruppe von Wirtschaftssubjekten weiterhin für die ökologische Produktion 
verantwortlich ist und diese Verantwortung nicht auf die Unterauftragnehmer übertragen wird. 

II.8 Informationen zur Akkreditierung der Kontrollstelle gemäß Artikel 40 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2018/848  

Name der Akkreditierungsstelle: Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS), 10117 Berlin 


